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Verordnung 
zur Änderung der Gebührenordnung 

für das Zoll-, Verbrauchsteuer- und Branntweinmonopolverfahren 

Vom 30. Januar 1969 

Auf Grund des § 227 Abs. 2 der Reichsabgaben
ordnung, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz 
zur Anderung strafrechtlicher Vorschriften der 
Reichsabgabenordnung und anderer Gesetze vom 
12. August 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 953), wird ver
ordnet: 

Artikel 1 

Die Vorbemerkung 1 des Gebührentarifs für Un
tersuchungen - Anlage zu § 22 der Gebührenord
nung für das Zoll-, Verbrauchsteuer- und Brannt
weinmonopolverfahren vom 9. Juni 1939 (Reichs
ministerialblatt S. 1268) in der Fassung der Verord
nung zur Anderung der Gebührenordnung für das 
Zoll-, Verbrauchsteuer- und Branntweinmonopol
verfahren vom 26. Juni 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 677) 
- erhält folgende Fassung: 

„Die Untersuchungsgebühr bemißt sich nach den in 
den Abschnitten A bis L aufgeführten Sätzen. Wer
den Proben von Waren gleicher Art in größerer An
zahl gleichzeitig oder in unmittelbarer Folge unter-

Bonn, den 30. Januar 1969_ 

sucht und wird dadurch der für die einzelne Unter
suchung sonst erforderliche Aufwand erheblich ver
mindert, so sind die festen Gebührensätze nur zur 
Hälfte anzusetzen. Die gleiche Ermäßigung gilt für 
die Untersuchung der dritten Probe und aller weite
ren Proben, wenn aus einer Sendung gleichzeitig 
oder in unmittelbarer Folge drei oder mehr Proben 
von Waren gleicher Art untersucht werden." 

Artikel 2 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952. (Bundesgesetz
blatt I S. 1) in Verbindung mit Artikel 6 des Ge
setzes zur Änderung des Gesetzes über die Finanz
verwaltung, der Reichsabgabenordnung und anderer 
Steuergesetze vom 23. April 1963 (Bundesgesetzbl. I 
S. 197) auch im Land Berlin. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Der Bundesminister der Finanzen 
Strauß 
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Verordnung 
zur .Ä.nderung der Verordnung 

über die örtliche Zuständigkeit der Wasser- und Schiffahrtsdirektionen 
bei Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 

im gewerblichen Binnenschiffsverkehr 

Vom 3. Februar 1969 

Auf Grund des § 39 Abs. 1 des Gesetzes über den 
gewerblichen Binnenschiffsverkehr vom 1. Oktober 
1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1453), zuletzt g~ändert 
durch das Zweite Gesetz zur Anderung des Gesetzes 
über den gewerblichen Binnenschiffsverkehr vom 
28. Dezember 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 1466), wird 
verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über die örtliche Zuständigkeit 
der Wasser- und Schiffahrtsdirektionen bei Verfol
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im 
gewerblichen Binnenschiffsverkehr vom 8. November 
1968 (Bundesgeset.zbl. I S. 1185) wird wie folgt ge
ändert: 

1. In § 1 Nr. 1 wird das Zitat. ,,37 Abs. 1 Nr. 1, 2 
und 4" ersetzt durch das Zitat „37 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 
und 5". 

2. In § 1 Nr. 2 wird am Ende des Buchstaben b der 
Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt; danach 
wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

Bonn, den 3. Februar 1969 

,,3. für die Verfolgung und Ahndung von Ord
nungswidrigkeiten nach § 37 Abs. 1 Nr. 6 bis 8 
des Gesetzes über den gewerblichen Binnen
schiffsverkehr 

die Wasser- und Schiffahrtsdirektion Duisburg 
auch für die Bezirke aller übrigen Wasser
und Schiffahrtsdirektionen." 

Artikel 2 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetz
blatt I S. 1) in Verbindung mit § 44 des Gesetzes 
über den gewerblichen Binnenschiffsverkehr auch 
im Land Berlin. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Der Bundesminister für Verkehr 
Georg Leber 
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